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lm Zentrum dieses Buches steht das Verhältnis von Recht und Mo
ral. Der Rechtspositivismus behauptet, daß beides zu trennen sei. 
Sowohl der Begriff des Rechts als auch der Begriff der Rechtsgel
tung seien moralfrei zu definieren. Robert Alexy versucht zu zei
gen, daß diese These falsch ist. Es gibt erstens begrifflich notwen
dige Zusammenhänge zwischen Recht und Moral, und zweitens 
sprechen normative Gründe dafür, die Begriffe des Rechts und der 
Rechtsgeltung so zu definieren, daß sie moralische Elemente ein
schließen. Deshalb muß der Rechtspositivismus als umfassende 
Theorie des Rechts scheitern. 
Die Begründung seiner These erfolgt in einem begrifflichen Rah
menwerk, das aus fünf Unterscheidungen besteht. Die Untersu
chung schließt mit dem Vorschlag einer Definition des Begriffs 
des Rechts, die die Elemente der ordnungsgemäßen Gesetztheit, 
der sozialen Wirsamkeit und der inhaltlichen Richtigkeit system
atisch verknüpft. Da der Begriff der inhaltlichen Richtigkeit mora
lische Kriterien einschließt, ist dieser Begriff des Rechts ein nicht
positivistischer Rechtsbegriff. 

Robert Alexy, geb. 1945, ist Professor für Öffentliches Recht und 
Rechtsphilosophie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
Weitere Buchveröffentlichungen: Theorie der juristischen Argu
mentation (1978, 2. Aufl. 1991) und Theorie der Grundrechte 
(1985, Neudruck 1986). 
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1. Kapitel 

Das Problem des 
Rechtspositivismus 





1. Die Grundpositionen 

Das Hauptproblem im Streit um den Rechts
begriff ist das Verhältnis von Recht und Moral. 
Trotz einer mehr als zweitausendjährigen Dis
kussion1 stehen sich nach wie vor zwei Grund
positionen gegenüber: die positivistische und 
die nichtpositivistische. 
Alle positivistischen Theorien vertreten die 
Trennungsthese. Diese sagt, daß der Begriff des 
Rechts so zu definieren ist, daß er keine morali
schen Elemente einschließt. Die Trennungsthese 
setzt voraus, daß es keinen begrifflich notwen
digen Zusammenhang zwischen dem Recht und 
der Moral, zwischen dem, was das Recht gebie
tet, und dem, was die Gerechtigkeit fordert, 
oder zwischen dem Recht, wie es ist, und dem 
Recht, wie es sein soll, gibt. Der große Rechts
positivist Hans Kelsen hat dies in die Formel 

So werden, um nur ein Beispiel zu nennen, auf die 
von Xenophon berichtete Frage des Alkibiades an Peri
kles: "Also auch, wenn ein Tyrann sich des Staates 
bemächtigt und den Bürgern vorschreibt, was sie tun 
sollen, auch das ist ein Gesetz?" (Xenophon 1917: 16) bis 
heute, wenn man unter "Gesetz" ein rechtlich geltendes 
Gesetz versteht, unterschiedliche Antworten gegeben. 
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